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Grundstückes/Gebäudes. Sollte der/die jeweilige 
Eigentümer*in nachweislich nicht tätig werden, wen-
den Sie sich bitte an den städtischen Mängelmelder 
oder per E-Mail an ordnungsamt@stadt-hagen.de, 
per Brief oder telefonisch. 

Befall bekämpfen
Befall bekämpfen – eigenständig oder 
durch ein Fachunternehmen
Den Grundstückseigentümer*innen steht es frei, zu 
entscheiden, ob sie sich gegen Entgelt eines Schäd-
lingsbekämpfers bedienen oder die Bekämpfung 
eigenverantwortlich mit für den Privatgebrauch zu-
gelassenen Rattenbekämpfungsmitteln selbst durch-
führen. 

Da Ratten sehr clevere und ausgesprochen lernfähige 
Tiere sind gestaltet sich eine Bekämpfung äußerst 
schwierig. Daher kann es sinnvoll sein, die Schädlings-
bekämpfung durch ein Fachunternehmen durchführen 
zu lassen, denn Schädlingsbekämpfer sind ausgebilde-
te, sachkundige Fachkräfte, die Schädlinge bekämpfen 
bzw. bei der Vorbeugung von Schädlingsbefall mit-
wirken. Ein professioneller Schädlingsbekämpfer sollte 
frühzeitig und sofort hinzugezogen werden.

Befall im öffentlichen Raum
Dann melden Sie einen Befall  bitte über den städti-
schen Mängelmelder, per E-Mail an: ordnungsamt@
stadt-hagen.de, per Brief oder telefonisch. 

Die Stadt Hagen trägt dafür Sorge, dass die Rattenbe-
kämpfung im öffentlichen (städtischen) Raum durch 
einen extern beauftragten Schädlingsbekämpfer an-
gegangen wird.

Ansprechpartner
E-Mail: ordnungsamt@stadt-hagen.de

Frau Homburg: Telefon  02331 207-4508
Frau Kühl: Telefon  02331 207-4932

Ausführliche Informationen  finden Sie auf der städti-
schen  Internetseite https://www.hagen.de/irj/portal/
FB-32-0109



Ratten sind dämmerungs- und nachtaktive Tiere. Ein 
Auftreten - an der Oberfläche auf freien und offe-
nen Plätzen - sowie bei Tageslicht deutet auf einen 
starken Befall hin. Da Ratten Krankheitskeime auf 
Menschen übertragen können, ist es dringend not-
wendig, einen akuten Befall zu stoppen.

Durch das Wühl- und Nageverhalten der Tiere drohen 
massive  materielle Schäden an baulichen Einrichtun-
gen, Möbeln, Leitungen, Mauerwerk, Holzwänden, 
Kabelisolierungen, Dämmstoffen, Rohren und sonsti-
gem.

Vorbeugende Maßnahmen

Alles Wichtige rund um das Thema Entsorgung sowie 
entsprechende Broschüren und Flyer  (auch in ver-
schiedenen Sprachen) finden Sie unter:

https://www.heb-hagen.de/rund-um-den-muell/
broschueren-und-flyer.html

Bio-/Restmülltonne
Bio- und Restmülltonnen sind  geschlossen  im Hin-
terhof oder Keller des Anschlusspflichtigen aufzu-
bewahren. Überprüfen Sie ggfls. die für Sie benötigte 
Behältergröße - Regelvolumen von 20 Liter pro Per-
son und Woche. Passen Sie ggfls. ebenso die Leerung, 

In erster Linie ist die umweltgerechte und 
ordnungsgemäße Entsorgung des Mülls 
ausschlaggebend für die Vorbeugung! 

je nach Bedarf, wöchentlich oder 14-täglich an und 
wenden Sie sich in diesem Fall bitte an das Kunden-
büro des HEB.

Wertstoffabfälle (gelber Sack)
Ratten werden auch von Wertstoffabfällen angezo-
gen, da sich an diesen noch Essensreste befinden. 
Wenn man die „gelben Säcke“ nun im Freien, der Ga-
rage oder dem Gartenhäuschen  lagert, werden die 
Nagetiere durch den Geruch der Speisereste ange-
zogen. Deshalb sollte stets darauf geachtet werden, 
dass diese Säcke bis zu ihrer Abholung in einem ge-
schlossenen Raum gelagert werden (es bietet sich an, 
die Wertstoffe vor der Entsorgung zu reinigen).

Weitere und ausführlichere Informationen sowie In-
formationen zu vorbeugenden Maßnahmen finden 
Sie unter: 
https://www.hagen.de/irj/portal/FB-32-0109

Befall erkennen

Einen Rattenbefall erkennt man u. a. an Erdhöhlen, 
Gangsystemen und Löchern die darauf hinweisen, 
dass sich ein Rattennest im Kompost, Gebäude oder 
Garten befinden könnte. Ratten-Exkremente verursa-
chen einen starken, stechenden Geruch. 

Befall auf privaten Grundstücken
Die Stadt Hagen übernimmt die Rattenbekämpfung 
nicht auf privaten Grundstücken und oder  in priva-
ten Immobilien. 

Zur Durchführung von Maßnahmen sind  die Grund-
stückeigentümer*innen oder sonstigen Grundstück-
berechtigten verpflichtet. Die Verantwortlichkeit des 
Grundstückseigentümers und die Bekämpfung dieser 
Schädlinge sind  im Infektionsschutzgesetz geregelt. 

Wenden Sie sich bitte in erster Linie (schriftlich) an 
den/die jeweilige/n Eigentümer*in des betroffenen 
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